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Wettspielordnung (WO) des Deutschen Tischtennis-Bundes 
mit Ausführungsbestimmungen (AB) des TTVN 

 

C Bestimmungen für Veranstaltungen in Turnierform 

1 Turniergenehmigungen 

 Grundsatzbeschluss: 

Das Antrags- und Genehmigungsverfahren für Turniergenehmigungen offener Turniere wird zu Be-
ginn des Jahres 2012 vom Vermailen von Textdateien auf die Online-Eingabe in das Turniermodul 
von click-TT umgestellt. Die genehmigten Ausschreibungen werden dann im Turnierkalender von 
click-TT veröffentlicht. Die Details werden in der zweiten Hälfte von 2011 erarbeitet und beschlos-
sen. 

 

Diese Änderungen treten am 01.01.2012 in Kraft. 

 

C 1 Turniergenehmigungen 

1.5 Alle weiterführenden Veranstaltungen des DTTB … 

… als auch eine Ergebnisübermittlung gemäß C 1.6 in das vom DTTB festgelegte Internet-Portal 
festlegen.. 

 Grundsatzbeschluss: 

Die Ausschreibungen aller weiterführenden Veranstaltungen gemäß A 11.1 des TTVN und der Be-
zirks- und Kreisverbände sind ab Beginn des Jahres 2012 in das Turniermodul von click-TT einzuge-
ben und werden dann im Turnierkalender von click-TT veröffentlicht. Die Details werden in der zwei-
ten Hälfte von 2011 erarbeitet und beschlossen. 

Grundsatzbeschluss: 

Die Ergebnisse aller weiterführenden Veranstaltungen gemäß A 11.1 des TTVN und der Bezirks- und 
Kreisverbände und aller nicht weiterführenden Veranstaltungen gemäß A 11.3 (offene Turniere) sind 
ab Beginn des Jahres 2012 einschließlich des Ergebnisses aller Sätze in das Turniermodul von click-
TT einzugeben. Die Details werden in der zweiten Hälfte von 2011 erarbeitet und beschlossen. 

 

Diese Änderungen treten am 01.01.2012 in Kraft. 

 

C 4 Setzungslisten 

e Für alle Veranstaltungen des TTVN stellen der Ausschuss für Erwachsenensport, der Ausschuss für 
Jugendsport bzw. der Ausschuss für Seniorensport je nach Zuständigkeit die Setzungslisten auf. 

Dabei ist insbesondere die Reihenfolge der letzten veröffentlichten Quartalsrangliste zu berücksichti-
gen. 

 

Diese Änderungen treten am 01.01.2012 in Kraft. 

 

C 9 Leistungsklassen 

 Grundsatzbeschluss: 

Die bisherigen Leistungsklassen (S, A, B, C, D, E) und der Bezug der Klasseneinteilung auf die 
Punktspielklassen bei Einladungsturnieren und offenen Turnieren werden mit Beginn des Jahres 
2012 abgeschafft und durch QTTR-Klassen ersetzt. Dabei ist jeder Turnierveranstalter selbst dafür 
verantwortlich, die Anzahl und Obergrenzen der auszuspielenden QTTR-Klassen festzulegen. Dabei 
sind allerdings nur QTTR-Obergrenzen einer Klasse zulässig, die ein Vielfaches von 100 sind. Keine 
QTTR-Klasse darf nach unten hin beschränkt werden. Die Details werden in der zweiten Hälfte von 
2011 erarbeitet und beschlossen. 

 

Diese Änderungen treten am 01.01.2012 in Kraft. 

 



Beschlüsse des TTVN-Beirats vom 02.04.2011 zur Einführung der QTTR-Werte in den Spielbetrieb Seite 2 
  

 
I Bestimmungen für die Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb 

3 Spielstärke-Reihenfolge 

a Sämtliche in den Punktspielen evtl. zum Einsatz kommenden Stamm- und Reservespieler sowie 
Sonderersatzspielerinnen müssen entsprechend ihrer Spielstärke-Reihenfolge (Rangfolge vom 
stärksten Spieler der ersten Mannschaft bis zum schwächsten Spieler der untersten Mannschaft - 
Ausnahmen: I 5) auf der Mannschaftsmeldung aufgeführt werden, Jugendersatzspieler lediglich ent-
sprechend ihrer Spielstärken-Reihenfolge innerhalb ihrer Damen- oder Herrenmannschaft (siehe da-
zu auch WO/AB I 5 e). Dabei darf mit geringen Toleranzen von diesem Grundsatz abgewichen 
werden. Die Toleranzen sind mannschaftsintern geringer als mannschaftsübergreifend. 

b Bei den Mannschaftsmeldungen sind die Quartals-TTR-Werte der deutschen Tischtennis-Rangliste 
unter Berücksichtigung der in I 4 aufgeführten Kriterien heranzuziehen, und zwar die Quartals-TTR-
Werte vom 11.05. für die Mannschaftsmeldung der Vorrunde und die vom 11.12. für die der Rück-
runde. Hat ein Spieler keinen entsprechenden Quartals-TTR-Wert oder beruht dieser auf weniger als 
zehn Einzeln, so hat dieser Spieler keinen vergleichbaren QTTR-Wert. Für solche Spieler legt die zu-
ständige Stelle die Einstufung nach eigenem Ermessen verbindlich fest. 

4 Toleranzen für die Spielstärke-Reihenfolge 

a Die Toleranzwerte, innerhalb derer der Grundsatz der Mannschaftsmeldung nach Spielstärke-Rei-
henfolge als erfüllt gilt, sind wie folgt festgelegt: 

Innerhalb der gesamten Mannschaftsmeldung einer Altersklasse darf kein Spieler hinter einem ande-
ren gemeldet werden, dessen QTTR-Wert um mehr als 50 TTR-Punkte kleiner ist. Bei einer größeren 
Differenz als 50 TTR-Punkte liegt eine Abweichung von der Spielstärke-Reihenfolge vor, die gemäß 
Ziffer I 5 zu behandeln ist. 

Innerhalb einer Mannschaft darf kein Spieler hinter einem anderen gemeldet werden, dessen QTTR-
Wert um mehr als 25 TTR-Punkte kleiner ist. 

Dabei ist jeweils die Mannschaftszugehörigkeit zu Beginn der Halbserie ausschlaggebend. 

 

Diese Änderungen treten am 01.12.2011 in Kraft. 


